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Handreichung

zur kirchlichen Mitwirkung bei der Akkreditierung von Lehramts- oder Kombinati-
onsstudiengängen mit dem Fach Katholische Theologie/Religion

Die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudieng�ngen ist in den „L�ndergemein-
same Strukturvorgaben f�r die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudieng�ngen“ 
der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010 verbindlich vorge-
schrieben und in verschiedenen Hochschulgesetzen der L�nder als Voraussetzung f�r 
die staatliche Genehmigung gefordert.

Die Akkreditierung ist ein Begutachtungsverfahren, das von dem Genehmigungsverfah-
ren zu unterscheiden ist. 

Die „Eckpunkte f�r die Studienstruktur in Studieng�ngen mit Katholischer oder Evange-
lischer Theologie/Religion“ der Kultusministerkonferenz vom 13. Dezember 2007 (im 
Folgenden: KMK-Eckpunkte; Anlage) sehen in Nr. 8 vor, dass sämtliche Studieng�nge 
mit Katholischer Theologie/Religion zu akkreditieren sind. Dies gilt unabh�ngig vom An-
teil der Theologie am Studiengang. Ferner ist festgelegt, dass ein Vertreter der Kirche 
an der Akkreditierung mitwirkt. 

Die Rolle des kirchlichen Vertreters geht – ungeachtet mancher �berschneidungen –
�ber die des Vertreters der Berufspraxis hinaus. Da die Theologie kirchengebunden und 
die Mitwirkung vor allem durch die inhaltliche Verantwortung der Kirche f�r die Katholi-
sche Theologie begr�ndet ist, bedarf die Akkreditierung der Zustimmung des kirchlichen 
Vertreters (KMK-Eckpunkte Nr. 8). Wegen der Bedeutung des Vorgangs sollte die Zu-
stimmung bzw. die Verweigerung der Zustimmung des kirchlichen Vertreters explizit 
dokumentiert werden. 

F�r das - vom Akkreditierungsverfahren unabh�ngige - Genehmigungsverfahren greift 
das klassische staatskirchenrechtliche Instrumentarium. Wie die KMK-Eckpunkte 
nochmals ausdr�cklich feststellen, bed�rfen alle Studieng�nge mit Katholischer Theolo-
gie/Religion der Zustimmung der Kirche (KMK-Eckpunkte, Nr. 2).
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1. Programmakkreditierung – Systemakkreditierung

Gegenstand der Akkreditierung sind zun�chst die einzelnen Bachelor- und Master-
studieng�nge („Programmakkreditierung“). Das Akkreditierungsverfahren ist ein 
mehrstufiges Verfahren, das auf dem Prinzip des Peer Review beruht. Sofern Stu-
dieng�nge in einem sinnvollen Zusammenhang stehen, kann ihre Akkreditierung 
auch im Rahmen eines geb�ndelten Verfahrens durchgef�hrt werden; gleichwohl 
bezieht sich die Akkreditierungsentscheidung stets auf den einzelnen Studiengang.

Dieses Verfahren der Qualit�ts�berpr�fung einzelner Bachelor- und Masterstudien-
g�nge hat die Kultusministerkonferenz am 13. Dezember 2007 um die „Systemakk-
reditierung“ erg�nzt, mit der das Qualit�tssicherungssystem einer ganzen Hoch-
schule im Bereich von Studium und Lehre �berpr�ft wird. Die Systemakkreditierung 
wird die Programmakkreditierung keineswegs vollst�ndig ersetzen.

Der Akkreditierungsrat hat die Vorgaben f�r beide Verfahrensarten am 08. Dezem-
ber 2009 in „Regeln des Akkreditierungsrates f�r die Akkreditierung von Studien-
g�ngen und f�r die Systemakkreditierung“ zusammengefasst.

2. Akkreditierungsagenturen

Neben der „Agentur f�r Qualit�tssicherung und Akkreditierung kanonischer Studien-
g�nge in Deutschland e.V. - AKAST“ gibt es folgende Agenturen, die alle f�r Pro-
grammakkreditierung und Systemakkreditierung zugelassen sind:

 ACQUIN - Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualit�tssicherungs-Institut 
 AHPGS - Akkreditierungsagentur f�r Studieng�nge im Bereich Heilp�dagogik, 

Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit e.V. 
 AQA - �sterreichische Qualit�tssicherungsagentur
 AQAS - Agentur f�r Qualit�tssicherung durch Akkreditierung von Studieng�ngen
 ASIIN - Akkreditierungsagentur f�r Studieng�nge der Ingenieurwissenschaften, 

der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik 
 evalag - Evaluationsagentur Baden-W�rttemberg
 FIBAA - Foundation for International Business Administration Accreditation
 OAQ - Organ f�r Akkreditierung und Qualit�tssicherung der Schweizerischen 

Hochschulen
 ZEvA - Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover

Die Entscheidung, ob eine Programm- oder Systemakkreditierung durchgef�hrt und 
welche Akkreditierungsagentur gew�hlt wird, liegt bei der Hochschule.
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Die „Agentur f�r Qualit�tssicherung und Akkreditierung kanonischer Studieng�nge in 
Deutschland e.V. - AKAST“ hat die Aufgabe, ausschlie�lich theologische Vollstu-
dieng�nge bzw. kanonische Studieng�nge in Philosophie etc. zu begutachten und 
kann darum im Folgenden ausgeklammert bleiben.

3. Art der Studiengänge

Nach den KMK-Eckpunkten Nr. 8 sind alle Studieng�nge mit Katholischer Theolo-
gie/Religion zu akkreditieren, wobei ein Vertreter der Kirche mitwirkt. Die Akkreditie-
rung bedarf seiner Zustimmung. 

Der Akkreditierung unterliegen mithin sowohl die Bachelor- und Masterstudieng�n-
ge, mit denen die Voraussetzungen f�r ein Lehramt in Katholischer Religion vermit-
telt werden (Nr. 4), als auch alle sonstigen Bachelor- und Masterstudieng�nge mit 
explizit theologischen Studienanteilen unabh�ngig vom Anteil am Studiengang (Nr. 
6). Dies gilt auch f�r die Studienangebote der Katholischen Fachhochschulen.

Die theologischen Vollstudieng�nge der Katholischen Theologie werden gem�� den 
KMK-Eckpunkten ausschlie�lich von der „Agentur f�r Qualit�tssicherung und Akkre-
ditierung kanonischer Studieng�nge in Deutschland e.V. - AKAST“ akkreditiert und 
k�nnen im Folgenden ausgeklammert bleiben.

4. Fachliche Standards/Kirchliche Vorgaben

Bei der Beurteilung der Studieng�nge sind neben den Vorgaben des staatlichen 
Hochschulrechts die staatskirchenrechtlichen Vorgaben einschlie�lich der in den 
Konkordaten bzw. Staatskirchenvertr�gen genannten einschl�gigen kirchlichen Vor-
schriften zu beachten. Die gegenw�rtig geltenden kirchlichen Vorschriften sind in der 
Anlage der KMK-Eckpunkte aufgef�hrt (Anlage). Von besonderer Bedeutung f�r die 
Lehramts- oder Kombinationsstudieng�nge mit theologischen Studienanteilen sind 
die „Kirchlichen Anforderungen an die Studieng�nge f�r das Lehramt in Katholi-
scher Religion sowie an die Magister- und BA-/MA-Studieng�nge mit Katholischer 
Religion als Haupt- oder Nebenfach“ der Deutschen Bischofskonferenz vom 23. 
September 2003.

Erg�nzend hat die Kultusministerkonferenz am 16. Oktober 2008 „L�ndergemein-
same inhaltliche Anforderungen f�r die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in 
der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung“ beschlossen, die mit Zustimmung der Deut-
schen Bischofskonferenz auch Anforderungen f�r das Fach Katholische Religi-
on/Theologie bzw. f�r den Studienbereich Katholische Religionslehre im Rahmen 
der Grundschulbildung enthalten. Mit den „Inhaltlichen Anforderungen“ soll l�n-
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der�bergreifend die wechselseitige Anerkennung der Studienleistungen und Stu-
dienabschl�sse zwischen den L�ndern gew�hrleistet werden. Die „Inhaltlichen An-
forderrungen“ der KMK f�r die Katholische Theologie/Religion basieren auf den ein-
schl�gigen „Kirchlichen Anforderungen“ und haben die Zustimmung der Deutschen 
Bischofskonferenz. 

5. Mitwirkung bei der Programmakkreditierung

Die Mitwirkung des kirchlichen Vertreters muss so erfolgen, dass eine zutreffende 
Beurteilung des einzelnen Studiengangs bzw. dessen theologischer Studienanteile 
m�glich ist. 

Grundlage des Akkreditierungsverfahrens sind die schriftlichen Unterlagen (Antrag, 
Selbstdokumentation der Hochschule, Gutachterbericht etc.). Diese m�ssen dem 
kirchlichen Vertreter in jedem Fall zur Verf�gung stehen. 

Die kirchliche Mitwirkung kann grunds�tzlich – je nach Binnengliederung der jeweili-
gen Agentur - auf der Ebene der Gutachtergruppe, des (soweit vorhanden) Fach-
ausschusses oder der Akkreditierungskommission erfolgen. 

Das �bliche wird die Mitwirkung in der Gutachtergruppe sein. Der kirchliche Vertre-
ter sollte sich dann an der Vor-Ort-Begehung und an der Erstellung des Gutachter-
berichtes aktiv beteiligen. Im Einzelfall ist - wenn der kirchliche Vertreter zustimmt -
auch eine schriftliche Mitwirkung m�glich.

6. Mitwirkung im Rahmen der Systemakkreditierung

Neben der Akkreditierung einzelner Bachelor- und Masterstudieng�nge („Pro-
grammakkreditierung“) hat die Kultusministerkonferenz am 13. Dezember 2007 die 
Einf�hrung der „Systemakkreditierung“ beschlossen, bei der das Qualit�tssiche-
rungssystem ganzer Hochschulen �berpr�ft wird. Die Systemakkreditierung ist an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden und wird die Programmakkreditierung bis 
auf weiteres nicht verdr�ngen. 

F�r das katholisch-theologische Vollstudium sehen die KMK-Eckpunkte und die 
„Regeln des Akkreditierungsrates f�r die Akkreditierung von Studieng�ngen und f�r 
die Systemakkreditierung“ vom 08. Dezember 2009, Nr. 5.1 ausschlie�lich die Pro-
grammakkreditierung vor. Eine Systemakkreditierung kommt hier nicht in Frage. 

Bezogen auf die Lehramts- oder Kombinationsstudiengänge mit theologischen Stu-
dienanteilen sind die staatskirchenrechtlich gesicherten Mitwirkungsrechte der Kir-
che auch unter den Bedingungen der Systemakkreditierung zu gew�hrleisten. So-
fern die Hochschule Lehramts- oder Kombinationsstudieng�nge mit theologischen 
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Studienanteilen anbietet, ist an der vergleichenden Untersuchung relevanter Merk-
male der Studiengestaltung („Merkmalsstichprobe“) gem�� den „Regeln des Akkre-
ditierungsrates f�r die Akkreditierung von Studieng�ngen und f�r die Systemakkredi-
tierung“ vom 8. Dezember 2009, Nr. 4.5 ein Vertreter der Kirche zu beteiligen. Bei 
der Merkmalstichprobe wird bei den theologischen Studieng�ngen insbesondere die 
�bereinstimmung mit den einschl�gigen kirchlichen Vorschriften gepr�ft.

Neben der Merkmalsstichprobe ist eine vertiefte Begutachtung von mindestens drei 
Studieng�ngen („Programmstichprobe“) der Hochschule als Teil der Systemakkredi-
tierung vorgesehen. Im Falle von Lehramts- oder Kombinationsstudieng�ngen mit 
theologischen Studienanteilen ist ein Vertreter der Kirche zu beteiligen. Die Begut-
achtung in diesen Verfahren folgt den Verfahrensregeln f�r die Akkreditierung von 
Studieng�ngen (vgl. „Regeln des Akkreditierungsrates f�r die Akkreditierung von 
Studieng�ngen und f�r die Systemakkreditierung“ vom 8. Dezember 2009, Nr. 4.7). 

7. Zuständigkeit

Es ist Aufgabe der Akkreditierungsagenturen, jeweils einen kirchlichen Vertreter zur 
Mitwirkung einzuladen. Grunds�tzlich ist die (Erz-)Di�zese f�r die Entsendung eines
kirchlichen Vertreters zust�ndig, in deren Bereich die betreffende Hochschule liegt.
Den (Erz-)Di�zesen ist es unbenommen, in Akkreditierungsfragen regional zusam-
menzuarbeiten und den Agenturen einen gemeinsamen Ansprechpartner zu benen-
nen.

8. Informationsaustausch

Die „Agentur f�r Qualit�tssicherung und Akkreditierung kanonischer Studieng�nge in 
Deutschland e.V. - AKAST“ f�hrt Veranstaltungen durch, die dem Erfahrungsaus-
tausch der kirchlichen Vertreter, dem Kontakt mit den theologischen Gutachtern un-
tereinander sowie der Information und Schulung dienen. 

Derartige Veranstaltungen sowie der Erfahrungsaustausch in den Konferenzen der 
Schulabteilungsleiter und der Hochschulreferenten sollen zur Gleichm��igkeit der 
Durchf�hrung der Verfahren beitragen.
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Eckpunkte für die Studienstruktur in Studiengängen mit Katholischer oder Evan-
gelischer Theologie/Religion

- Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13.12.2007 -

1. In der gemeinsamen Verantwortung von Staat und Kirche f�r die Theologischen Fakult�ten 
und Ausbildungsst�tten haben sich die Kultusministerkonferenz, die Evangelische Kirche in 
Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz - letztere mit Zustimmung des Apostoli-
schen Stuhls - �ber eine Regelung bez�glich der theologischen bzw. religionsp�dagogi-
schen Studieng�nge im Rahmen des Bologna-Prozesses verst�ndigt. Dabei herrscht �ber-
einstimmung, dass bei der weiteren Umsetzung des Bologna-Prozesses entstehende Fra-
gen, soweit sie Studieng�nge mit Katholischer oder Evangelischer Theologie/Religion be-
r�hren, mit dem Ziel der Einigung gemeinsam zu er�rtern und etwa entstehende Meinungs-
verschiedenheiten auf freundschaftliche Weise beizulegen sind. Ferner besteht Konsens 
dar�ber, dass die getroffenen Regelungen im Jahr 2010 im Lichte der dann gewonnenen 
Erfahrungen gemeinsam �berpr�ft werden. 

2. Bei der Einrichtung s�mtlicher Studieng�nge mit Katholischer oder Evangelischer Theolo-
gie/Religion sind neben den Vorgaben des staatlichen Hochschulrechts die staatskirchen-
rechtlichen Vorgaben einschlie�lich der in den Konkordaten bzw. Staatskirchenvertr�gen 
genannten einschl�gigen kirchlichen Vorschriften zu beachten. Die gegenw�rtig geltenden 
kirchlichen Vorschriften sind in der Anlage aufgef�hrt.

Die Einrichtung s�mtlicher Studieng�nge mit Katholischer oder Evangelischer Theolo-
gie/Religion bedarf der Zustimmung der zust�ndigen kirchlichen Stelle und - soweit hoch-
schulrechtlich vorgesehen - der Genehmigung des Landes.

3. Die Kultusministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass den kirchlichen Vorgaben entspre-
chend theologische Studieng�nge, die f�r das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf des 
Pastoralreferenten bzw. der Pastoralreferentin qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), 
bis auf Weiteres – unbeschadet der f�r den Spracherwerb erforderlichen Semester (vgl. Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 08.07.1996/14.03.1997) – nach einer Regelstu-
dienzeit von insgesamt 5 Jahren mit einer akademischen oder einer kirchlichen Pr�fung ab-
geschlossen werden. Die mit beiden Abschl�ssen verbundenen kirchenrechtlichen Wirkun-
gen erl�utert das Diploma Suplement. Die Kirchen streben f�r den akademischen Abschluss 
den akademischen Grad „Magister Theologiae“ an.

Die Studieng�nge sind gem�� den „Rahmenvorgaben f�r die Einf�hrung von Leistungs-
punktsystemen und die Modularisierung von Studieng�ngen“ der Kultusministerkonferenz 
vom 15.09.2000 i. d. F. v. 22.10.2004 unter Ber�cksichtigung der Erfordernisse der jeweili-
gen theologischen Ausbildung zu modularisieren und mit ECTS-Punkten zu versehen.
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4. F�r Bachelor- und Masterstudieng�nge, mit denen die Voraussetzungen f�r ein Lehramt in 
Evangelischer oder Katholischer Religion vermittelt werden, finden die „L�ndergemeinsa-
men Strukturvorgaben gem�� � 9 Abs. 2 HRG f�r die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudieng�ngen“ sowie die in der Kultusministerkonferenz am 02.06.2005 beschlos-
senen „Eckpunkte f�r die gegenseitige Anerkennung von Bachelor- und Masterabschl�ssen 
in Studieng�ngen, mit denen die Bildungsvoraussetzungen f�r ein Lehramt vermittelt wer-
den“ in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. In diesen Studieng�ngen werden die 
Abschlussbezeichnungen Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) 
vergeben. Ob mit dem Erwerb der Grade kirchenrechtliche Wirkungen verbunden sind, er-
l�utert das Diploma supplement. 

5. Das Recht der Kirchen, entsprechend den jeweils geltenden staatskirchenrechtlichen Vor-
schriften an Pr�fungen und Unterrichtsproben in Studieng�ngen gem�� Nr. 3 und 4 teilzu-
nehmen, bleibt unber�hrt.

6. F�r alle sonstigen Bachelor- und Masterstudieng�nge mit Katholischer oder Evangelischer 
Theologie/Religion finden die „L�ndergemeinsamen Strukturvorgaben gem�� � 9 Abs. 2 
HRG f�r die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudieng�ngen“ in der jeweils gelten-
den Fassung Anwendung.

In diesen Studieng�ngen werden vorbehaltlich einer anderen Regelung die Abschlussbe-
zeichnungen Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) vergeben.

F�r Weiterbildungsstudieng�nge und nicht-konsekutive Masterstudieng�nge d�rfen auch 
Mastergrade verwendet werden, die von den vorgenannten Bezeichnungen abweichen. Ob 
mit dem Erwerb der Grade kirchenrechtliche Wirkungen verbunden sind, erl�utert das 
Diploma supplement.

7. Die im Rahmen des Theologischen Vollstudiums und der Bachelor- und Masterstudieng�n-
ge mit Theologie/Religion als Haupt- oder Nebenfach erbrachten Studien- und Pr�fungsleis-
tungen werden in den jeweils anderen Studieng�ngen angerechnet, soweit sie gleichwertig 
sind.

8. Die Studieng�nge sind zu akkreditieren. Bei der Akkreditierung sind die einschl�gigen staat-
lichen sowie die in der Anlage aufgef�hrten kirchlichen Vorschriften in ihrer jeweils gelten-
den Fassung zu Grunde zu legen. An der Akkreditierung wirkt ein Vertreter der Kirche mit. 
Die Akkreditierung bedarf seiner Zustimmung.

Die Studieng�nge in Katholischer Theologie gem�� Nr. 3 werden von der Akkreditierungs-
agentur des Heiligen Stuhles akkreditiert. Diese Akkreditierungsagentur bedarf in Deutsch-
land ihrerseits der Akkreditierung durch den Akkreditierungsrat. 



Anlage

Einschl�gige kirchliche Vorschriften betr. Studieng�nge mit Katholischer Theologie/Religion 
gem�� Nr. 2 (Stand: 25.09.2007):

 Apostolische Konstitution „Sapientia Christiana“ vom 29. April 1979 und die ihr beigef�g-
ten „Ordinationes“ vom 29. April 1979.

 Dekrete �ber die Katholisch-Theologischen Fakult�ten in den staatlichen Universit�ten im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz zur ordnungsgem��en Anpassung und An-
wendung der Vorschriften der Apostolischen Konstitution „Sapientia Christiana“ und der 
ihr beigef�gten „Ordinationes“ vom 1. Januar 1983, Nr. 234/78 und 234/78 B

 „Das Studium der Philosophie im Theologiestudium“ vom 22. September 1983

 „Rahmenstatuten und –ordnungen f�r Gemeinde- und Pastoralreferenten/Referentinnen“ 
vom 10. M�rz 1987

 „Rahmenordnung f�r die Priesterbildung“ vom 1. Dezember 1988 i. d. F. vom 12. M�rz 
2003

 „Decretum Congregationis de Institutione Catholica quo ordo studiorum in Facultatibus 
Iuris Canonici innovatur” vom 2. September 2002

 „Kirchliche Anforderungen an die Studieng�nge f�r das Lehramt in Katholischer Religion 
sowie an die Magister- und BA-/MA-Studieng�nge mit Katholischer Religion als Haupt-
oder Nebenfach“ der Deutschen Bischofskonferenz vom 25. September 2003.

 „Kirchliche Anforderungen an die Modularisierung des Studiums der Katholischen Theo-
logie (Theologisches Vollstudium) im Rahmen des Bologna-Prozesses“ der Deutschen 
Bischofskonferenz vom 8. M�rz 2006.

 „Eckpunktepapier zur Modularisierung des Studiengangs ‚Religionsp�dagogik und kirch-
liche Bildungsarbeit’ an den Katholischen Fachhochschulen“ vom 28. August 2006

Einschl�gige kirchliche Vorschriften betr. Studieng�nge mit Evangelischer Theologie/Religion 
gem�� Nr. 2 (Stand: 25.09.2007):

 �bersicht �ber die Gegenst�nde des Studiums der Evangelischen Theologie und die 
Voraussetzungen und Gegenst�nde der theologischen Pr�fungen vom 16./17. Juli 1998.

 Rahmenordnung f�r die Zwischenpr�fung (Diplomvorpr�fung) im Studiengang „Evangeli-
sche Theologie“ (Erstes Kirchliches Theologisches Examen [Diplom]) vom 8./9. Dezem-
ber 1995.

 Rahmenordnung f�r die Erste Theologische Pr�fung/die Diplompr�fung in Evangelischer 
Theologie vom 22. M�rz 2002.

 Der Pfarramts-/Diplomstudiengang „Evangelische Theologie“ im Rahmen des Bologna-
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Prozesses – Eine Positionsbestimmung des Evangelisch-theologischen Fakult�tentages 
vom 8. Oktober 2005 und des Rates sowie der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kir-
che in Deutschland vom 7./8. Oktober 2005 bzw. vom 7./8. Dezember 2005.

 Im Dialog �ber Glauben und Leben – Zur Reform des Lehramtstudiums „Evangelische 
Theologie/Religionsp�dagogik“. Empfehlungen der Gemischten Kommission, Hannover 
1997

 Problemfelder und Orientierungspunkte bei der Entwicklung von BA-/MA-Studieng�ngen 
im Fach‚ „Evangelische Theologie/Religionsp�dagogik“ – Lehramtsstudieng�nge der 
Gemischten Kommission zur Reform des Theologiestudiums vom 19. Februar 2005.


